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T A G E S O R D N U N G
4. Sitzung des Wirtschaftsausschusses und Ausschuss für den 

"Kurbetrieb Travemünde (KBT)"

Termin Montag, 12.02.2024, 16:30 Uhr
Ort Großen Sitzungssaal (Haus Trave 7.OG), Kronsforder Allee 2- 6, 23560 

Lübeck
Für die Vorbesprechungen stehen der SPD & FW das Büro der Senatorin im 6. Stock, der CDU der Seminarraum im 7. Stock, 

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN der Rittersaal sowie den weiteren Fraktionen der Sitzungssaal selbst zur Verfügung.

Öffentlicher Teil:

 1. Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der 
Tagesordnung / Verpflichtungen

 2. Genehmigung der Niederschrift

 2.1. Genehmigung der Niederschrift
der 3. Sitzung vom 08.01.2024

 3. Anfragen / Antworten / Mitteilungen

 3.1. Einzelhandelsentwicklung

 3.2. Mitteilungen der Verwaltung

 3.2.1. Sachstand Gewerbegebiet Semiramis
mündlich durch Herrn Gerdes

 3.2.2. Sachstand Brodtener Ufer
mündlich durch Herrn Kirchhoff

 3.3. Neue Anfragen

 4. Berichte

 4.1. Zukünftiger Schieneninfrastrukturausbau in der Region 
Lübeck im Zuge der FFBQ-Hinterlandanbindung

VO/2023/12855

 4.2. Ergebnis der Vermarktung Mecklenburger Landstraße 
41-47 (ehem. Priwallkrankenhaus)

VO/2024/12921

 4.3. Quartalsbericht IV / 2023 der Gesellschaften und 
Betriebe der Hansestadt Lübeck – 
Kurbetrieb Travemünde

VO/2024/12953
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 5. Beschlussvorlagen

 5.1. Unterbringung der Straßenreinigung für das Revier 
Innenstadt der Hansestadt Lübeck

VO/2023/12811

 6. Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft

 6.1. Die Unabhängige Volt-PARTEI Antrag: Ehem. Priwall-
Krankenhausgelände der Grundstücks-Gesellschaft 
Trave übertragen
Überwiesen in den Wirtschaftsausschuss, Ausschuss 
für Soziales und den Hauptausschuss (federf.) mit der 
Maßgabe der erneuten Beratung in der Bürgerschaft.

Zurückgestellt in der 3. Sitzung des
WiA & KBT-A am 08.01.2024.

VO/2023/12775

 6.2. Die Unabhängige Volt-PARTEI Antrag: Potentiale der 
Festen Fehmarnbelt-Querung in Lübeck nutzen
Überwiesen in BA und WiA mit der Maßgabe der 
erneuten Beratung in der Bürgerschaft.

VO/2023/12772

 7. Anträge von Ausschussmitgliedern

 8. Verschiedenes

 9. Ende des öffentlichen Teils
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Nichtöffentlicher Teil:

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung 
durch den Ausschuss voraussichtlich nicht öffentlich beraten:

 10. Genehmigung der Niederschrift

 10.1. Genehmigung der Niederschrift
der 3. Sitzung vom 08.01.2024

 11. Anfragen / Antworten / Mitteilungen

 11.1. Einzelhandelsentwicklung

 11.2. Mitteilungen der Verwaltung

 11.2.1. Sachstand Erbbaurecht Schuppen 9
mündlich durch Herrn Kaschel

 11.3. Neue Anfragen

 12. Berichte
Es liegt nichts vor.

 13. Beschlussvorlagen

 13.1. Verkauf von Grundstücken auf der Nördlichen 
Wallhalbinsel

VO/2022/11426-02

 13.2. Verlängerung eines Erbbaurechtes in Lübeck, 
Wesloer Landstraße

VO/2023/12852

 13.3. Änderung der VO/2017/04826: Verkauf von 
Baugrundstücken in Lübeck, Fischstraße 
(Gründungsviertel)

VO/2024/12885

 14. Verschiedenes

Öffentlicher Teil:

 15. Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten 
Beschlüsse
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N A C H T R A G S T A G E S O R D N U N G
4. Sitzung des Wirtschaftsausschusses und Ausschuss für den 

"Kurbetrieb Travemünde (KBT)"

Sitzungstermin: Montag, 12.02.2024, 16:30 Uhr
Sitzungsort: Großen Sitzungssaal (Haus Trave 7.OG), Kronsforder Allee 2- 6, 23560 

Lübeck

Öffentlicher Teil:

 3.3.1. AM Sophia Marie Pott (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): 
Aktueller Stand des Programms Unbeschwert Unterwegs

VO/2024/12973

 3.3.2. AM Sophia Marie Pott (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Park 
and Ride Angebot in Travemünde

VO/2024/12981

 3.3.3. Mündliche Anfrage des AM Alt: "Schulterschluss für die 
Innenstadt"
mündlich durch Herrn Alt
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N I E D E R S C H R I F T 

(öffentlicher Teil) 

3. Sitzung des Wirtschaftsausschusses und Ausschuss für den 
"Kurbetrieb Travemünde (KBT)" 

 

 

Sitzungstermin: Montag, 08.01.2024 

Sitzungsbeginn: 16:30 Uhr 

Sitzungsende: 17:31 Uhr 

Sitzungsort: 
Großen Sitzungssaal (Haus Trave 7.OG), Kronsforder Allee 2- 6, 23560 
Lübeck 

 Anwesende Mitglieder  

 Vorsitz  

   Heike Stegemann - FDP   

 Mitglieder aus der Bürgerschaft  

   Philip Brozio - SPD & FW   

   Aydin Candan - SPD & FW   

  Dr. Axel Flasbarth - BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Frakti-
onsvorsitzender 

 

   Stefan Krause - CDU   

   Helmut Müller-Lornsen - BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN  Vertretung für: Frau Dr. Barbara Mo-
nika Schwarz 

   Bernhard Simon - CDU   

 stimmberechtigte Mitglieder ohne M.d.Bü.  

   Herwig Alt - AfD   

   Markus Ameln - SPD & FW   

   Carsten Biehlig - LINKE & GAL  Vertretung für: Frau Juleka Schulte-
Ostermann 

   Jörn Halske - CDU  Vertretung für: Frau Hülya Tac zu 
TOP 12.1. 

   Klaus Puschaddel - CDU Stadtpräsident a. D.  

   Peter Reinhardt - SPD & FW   

   Andreas Schulze - BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN  Vertretung für: Herrn André Kleyer 

   Hülya Tac - CDU  Befangen zu TOP 12.1. 
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 Verwaltung  

   Piroska Csösz - 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften   

   Bianca Hartfuß -  2.000.1 Stabsstelle Sonderaufgaben  

   Uwe Kirchhoff - 2.830 Kurbetrieb Travemünde  Teilnahme im ö. Teil (TOP 1-9) 

   Ralf Kuschmierz - 2.020 FBC   

   Achim Selk -  5.610 Stadtplanung und Bauordnung zu TOP 5.1. 

  Senatorin Pia Steinrücke - FB 2 - Wirtschaft und Soziales   

 Protokollführung  

   Jan Ehrich - 2.830 KurbetriebTravemünde   

 Gäste  

   Dirk Gerdes -  KWL GmbH Teilnahme im ö. Teil (TOP 1-9) 

   Olivia Kempke -  Lübeck Management e.V. Teilnahme im ö. Teil (TOP 1-9) 

   Annett Rabe -  Handelsverband Nord Teilnahme im ö. Teil (TOP 1-9) 

 Entschuldigte Mitglieder  

 Mitglieder aus der Bürgerschaft  

   André Kleyer - BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN  abwesend 

   Juleka Schulte-Ostermann - LINKE & GAL  abwesend 

 stimmberechtigte Mitglieder ohne M.d.Bü.  

   Sibylle Philipsen - Unabhängige Volt-PARTEI  abwesend 

  Dr. Barbara Monika Schwarz - BÜNDNIS 90 / DIE GRÜ-
NEN  

abwesend 

 Beiratsmitglieder  

   Bruno Böhm - Beirat für Senior:innen  abwesend 
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T a g e s o r d n u n g: 
 

Öffentlicher Teil: 

 

 1 Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der Tagesordnung / 
Verpflichtungen 

 
 

  

 2 Genehmigung der Niederschrift  
   

 2.1 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 13.11.2023  
   

 3 Anfragen / Antworten / Mitteilungen  
   

 3.1 Einzelhandelsentwicklung  
   

 3.2 Mitteilungen der Verwaltung  
   

 3.3 Antwort auf mündliche Anfrage des AM Simon: Regelwerk 
für den Erwerb von Land durch die HL (2. Sitzung des Wirt-
schaftsausschusses vom 13.11.2023) 

VO/2023/12843 
 

  

 3.4 Antwort auf mündliche Anfrage des stellv. AM Abbe: Flä-
chenveräußerung im Ortsteil Krummesse 

VO/2023/12849 
 

  

 3.5 Neue Anfragen  
   

 4 Berichte  
   

 4.1 Quartalsbericht III / 2023 der Gesellschaften und Betriebe 
der Hansestadt Lübeck - Kurbetrieb Travemünde 

VO/2023/12821 
 

  

 5 Beschlussvorlagen  
   

 5.1 Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Moisling" - Fortschrei-
bung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzep-
tes (IEK) 

VO/2023/12645 
 

  

 6 Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft  
   

 6.1 Die Unabhängige Volt-PARTEI Antrag: Ehem. Priwall-
Krankenhausgelände der Grundstücks-Gesellschaft Trave 
übertragen 

VO/2023/12775 
 

  

 7 Anträge von Ausschussmitgliedern  
   

 8 Verschiedenes  
   

 9 Ende des öffentlichen Teils  
   

 15 Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Be-
schlüsse 
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Öffentlicher Teil: 

 
 

zu 1 Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der Tagesordnung / Verpflichtungen 
 

 
 

 
a) Die Vorsitzende begrüßt die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses und Ausschuss für 

den “Kurbetrieb Travemünde (KBT)“, die Vertreter:innen der Verwaltung sowie die Öffent-
lichkeit und wünscht allen ein frohes und gesundes neues Jahr. 
 
Die Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest. 
 

b) Die Vorsitzende verpflichtet das folgende Ausschussmitglied mit den Worten: „Ich ver-
pflichte Sie auf die gewissenhafte Erfüllung Ihrer Obliegenheiten, weise Sie auf die Rech-
te und Pflichten nach der Gemeindeordnung hin und führe Sie hiermit in Ihr Amt ein.“: 
 
Stellvertretendes bürgerliches Ausschussmitglied 
Andreas Schulze 
 

c) Ferner macht die Vorsitzende darauf aufmerksam, dass Personen, die möglicherweise 
befangen sein könnten, verpflichtet sind, dieses mitzuteilen. Ob jemand befangen sein 
könnte, entscheidet im Streitfall der Ausschuss. 
 
Hierzu erklärt Frau Tac ihre Befangenheit zum TOP 12.1. „VO/2023/12681 - Bericht über 
Sachstand für ein Erbbaurecht des Schuppen 9“. Zu diesem TOP wird sie die Sitzung 
verlassen und durch Herrn Halske vertreten. 
 

d) Die Vorsitzende weist darauf hin, dass gemäß § 35 Abs. 2 der Gemeindeordnung ein 
gesonderter Verfahrensbeschluss mit 2/3 Mehrheit über die nichtöffentliche Behandlung 
von Vorlagen erforderlich ist. Sie lässt über die Zuordnung der für den nichtöffentlichen 
Teil angemeldeten TOP en bloc abstimmen. 
 

e) Gemäß § 9 Abs. 6 i. V. mit § 34 Abs. 1 GeschO der Bürgerschaft dürfen am nichtöffentli-
chen Teil der Sitzung neben den berechtigten Personen weitere Personen nur dann teil-
nehmen, wenn der Ausschuss auf Antrag von Mitgliedern des Ausschusses oder der Se-
natorin deren Teilnahme ausdrücklich beschlossen hat. Auf Antrag der Senatorin sollen 
vom Bereich Wirtschaft und Liegenschaften Frau Csösz, von der Stabsstelle Sonderauf-
gaben Frau Hartfuß sowie vom Fachbereichscontrolling Herr Kuschmierz im nichtöffentli-
chen Teil der Sitzung anwesend sein. 

 
 
 

Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss 
für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" 

nimmt zu a), b) und c) Kenntnis 
 

Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss 
für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" 

stimmt zu d) en bloc einstimmig der 
nichtöffentlichen Beratung der TOP 

12.1. sowie 13.1. zu. 
(14 Ja-Stimmen) 
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Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss 
für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" 

stimmt zu e) einstimmig der beantragten 
Teilnahme am nichtöffentlichen Teil zu. 

(14 Ja-Stimmen) 
 
 

zu 2 Genehmigung der Niederschrift 
 

 
 
 

zu 2.1 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 13.11.2023 
 

 
 

Es liegen keine mündlichen oder schriftlichen Einwände gegen die Niederschrift vor. 
 
 

Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss 
für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" 

stellt die Niederschrift in der 
vorgelegten Fassung fest. 

 
 

zu 3 Anfragen / Antworten / Mitteilungen 
 

 
 
 

zu 3.1 Einzelhandelsentwicklung 
 

 
 

Es liegt nichts vor. 
 
 

zu 3.2 Mitteilungen der Verwaltung 
 

 
 

Frau Stenatorin Steinrücke informiert, dass Frau Bianca Hartfuß zukünftig in ihrer Funktion 
als Stabsstelle Sonderaufgaben an den Sitzungen des Ausschusses teilnehmen wird. Frau 
Hartfuß stellt sich anschließend vor und erläutert die Aufgaben der Stabsstelle, u. a. geht sie 
hierbei auf die Senior:inneneinrichtungen und die städtischen Beteiligungen ein. 
 
 

Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss 
für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" 

nimmt Kenntnis. 
 
 

zu 3.3 Antwort auf mündliche Anfrage des AM Simon: Regelwerk für den Erwerb von 
Land durch die HL (2. Sitzung des Wirtschaftsausschusses vom 13.11.2023) 
Vorlage: VO/2023/12843 

 

 
 

Zur Situation des Radweges in Teutendorf sprechen Herr Dr. Flasbarth, Herr Simon und 
Frau Stegemann. Der thematisierte Fall dient in der Anfrage lediglich als Beispiel, eine inhalt-
liche Beratung zum konkreten Fall fällt in die Zuständigkeit des Bauausschusses. 
 
 

Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss 
für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" 

nimmt die Antwort der Verwaltung zur Kenntnis. 
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zu 3.4 Antwort auf mündliche Anfrage des stellv. AM Abbe: Flächenveräußerung im 
Ortsteil Krummesse 
Vorlage: VO/2023/12849 

 

 
 

Es gibt keine Wortmeldungen. 
 

Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss 
für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" 

nimmt die Antwort der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
 

zu 3.5 Neue Anfragen 
 

 
 

Herr Simon erkundigt sich nach den Hintergründen zur Schließung des Café Maret aus Sicht 
der Hansestadt Lübeck. Frau Senatorin Steinrücke verweist hierzu auf eine zeitnahe erfol-
gende Pressemitteilung des Bürgermeisters und des zuständigen Fachbereiches 5. 
 
Herr Puschaddel spricht die Unterbringungssituation von Geflüchteten an. Auch wenn die 
Situation in Lübeck bisher nicht prekär ist, sind nach Mitteilung der Stadt Vorkehrungen ge-
troffen worden. Herr Puschaddel erkundigt sich hierzu nach dem konkreten Stand. Frau 
Steinrücke berichtet hierzu, dass sich die Verträge und die Nutzungsänderung für die Immo-
bilie in der Königsstraße noch in abschließender Bearbeitung befinden. Die geplante Nut-
zung eines Hotels wird schneller umgesetzt sein, hier wird derzeit der März angestrebt. Zu 
beiden Objekten wird es Anwohnerversammlungen geben, bei denen auch Ansprechpartner 
für die Einrichtungen benannt werden. 
 

Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss 
für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" 

nimmt die Antworten der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
 

zu 4 Berichte 
 

 
 
 

zu 4.1 Quartalsbericht III / 2023 der Gesellschaften und Betriebe der Hansestadt 
Lübeck - Kurbetrieb Travemünde 
Vorlage: VO/2023/12821 

 

 
 

Zur Aufenthaltsdauer der Gäste sprechen Herr Dr. Flasbarth und Herr Kirchhoff. Neben der 
anteiligen Verlagerung der Reisetätigkeit in die Nebensaison ist auch eine kürzere Aufent-
haltsdauer der Gäste zu verzeichnen. In einigen Orten ist die Zahl der Übernachtungen ins-
gesamt zurückgegangen. Die Stabilität der Übernachtungen im Seebad Travemünde führt 
Herr Kirchhoff auf die etwas weniger finanzsensitiven Zielgruppen des Ortes zurück. 
 
Zum gestiegenen Personalaufwand sprechen Herr Ameln und Herr Kirchhoff. Herr Kirchhoff 
geht hierzu u. a. auf die Tariferhöhung und die Entfristung von Stellen zur Realisierung der 5-
Tage-Woche bei den Reinigungskräften in der Nebensaison ein. In der Sommersaison wird 
für das Hauptgeschäft derzeit noch in einer 6-Tage-Woche gearbeitet. Eine weitere Umstel-
lung ist bereits Gegenstand der perspektivischen Personalplanung. Hierzu sind im Stellen-
plan zunächst mindestens vier weitere Stellen als Grundlage zu schaffen und zu finanzieren. 
 
Eine Frage von Herrn Biehlig zur Strandreinigung und der Entsorgung der Abfälle beantwor-
tet Herr Kirchhoff. Alleine für den Priwall sind zuletzt ca. 70 TEUR für rund 3.000 Tonnen an 
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angeschwemmten Material angefallen. Trotz verschiedener Projektansätze zur Trennung 
von Seetang, Algen, Sand, Müll und anderen Materialien ist eine kostengünstigere Entsor-
gung und Verwertung derzeit technisch nicht möglich. 
 
 

Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss 
für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" 

nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 
 

zu 5 Beschlussvorlagen 
 

 
 
 

zu 5.1 Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Moisling" - Fortschreibung des integrier-
ten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (IEK) 
Vorlage: VO/2023/12645 

 

 
 

Herr Biehlig thematisiert eine Grillfläche im Landschaftsschutzgebiet. Hierzu sprechen Herr 
Selk und Frau Stegemann. Die Maßnahme ist nicht förderfähig. Die weitere inhaltliche Be-
fassung fällt nach Ansicht von Frau Stegemann in die Zuständigkeit des Bauausschusses. 
 
Zur Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH sprechen Herr Dr. Flasbarth und Herr Selk, die 
Trave ist in derartigen Projekten regelmäßig als Sanierungsträgerin für die HL tätig. 
 
 

Beschluss: 
1. Die IEK-Fortschreibung wird beschlossen und der weiteren Durchführung der städtebau-

lichen Gesamtmaßnahme Moisling zu Grunde gelegt. 
 
2. Die Hansestadt Lübeck stellt auf Grundlage der IEK-Fortschreibung weiterführende An-

träge auf Zuwendungen der Städtebauförderung und stellt die haushalterische Ordnung 
der kommunalen Anteilfinanzierung in den anstehenden Haushaltsplanungen her.  

 
3. Die Hansestadt Lübeck setzt die dargestellten Einzelmaßnahmen der Städtebauförde-

rung unter Einbindung der Sanierungsträgerin Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH 
um. 

 
4. Die Verwaltung wird beauftragt, mit der Sanierungsträgerin Grundstücks-Gesellschaft 

TRAVE mbH einen Umsetzungsplan zu erstellen und diesen der anstehenden Haus-
haltsplanung zu Grunde zu legen. 

 
 

Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss 
für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" 
empfiehlt der Bürgerschaft einstimmig, 

gemäß Beschlussvorschlag zu entscheiden. 
(14 Ja-Stimmen) 

 

 
 
 

Abstimmungsergebnis 
 

einstimmige Annahme X 

einstimmige Ablehnung  

Ja-Stimmen 14 

Nein-Stimmen  

Enthaltungen  

Kenntnisnahme  

Vertagung  

Ohne Votum  
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zu 6 Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft 
 

 
 
 

zu 6.1 Die Unabhängige Volt-PARTEI Antrag: Ehem. Priwall-Krankenhausgelände der 
Grundstücks-Gesellschaft Trave übertragen 
Vorlage: VO/2023/12775 

 

 
 

Da kein Ausschussmitglied der Unabhängige Volt-PARTEI anwesend ist, beantragt die Vor-
sitzende die Vertagung des Antrages auf die nächste Sitzung und lässt hierüber abstimmen. 
 
 

Beschluss: 
Das Grundstück des ehem. Krankenhausgeländes auf dem Priwall mit den darauf stehenden 
Gebäuden soll auf die Grundstücks-Gesellschaft Trave mbH übertragen werden, damit diese 
die dortigen Gebäude zu preisgünstigen Wohnungen entsprechend den Vorgaben der Stadt-
verwaltung umbauen kann. Diese Übertragung sollte als Kapitalerhöhung durch Sacheinlage 
bei der Grundstücks-Gesellschaft Trave mbH erfolgen. 
 
 

Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss 
für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" 

beschließt einstimmig, den Antrag 
auf die nächste Sitzung zu vertagen. 

(14 Ja-Stimmen) 
 
 

zu 7 Anträge von Ausschussmitgliedern 
 

 
 

Es liegt nichts vor. 
 
 

zu 8 Verschiedenes 
 

 
 

Zum Sachstand des Gewerbegebietes Semiramis 2 sprechen Herr Simon, Frau Senatorin 
Steinrücke, Herr Gerdes und Frau Stegemann. Herr Gerdes berichtet hierzu zum aktuellen 
Sachstand, so zur abgeschlossenen Flächenarrondierung und den in Arbeit befindlichen 
Machbarkeitsstudien. Zur nächsten Sitzung wird erneut zum Sachstand berichtet. 
 
 

Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss 
für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" 

nimmt den Sachstand der Verwaltung 
zur Kenntnis. 

 
 

zu 9 Ende des öffentlichen Teils 
 

 
 

Die Vorsitzende schließt um 17.15 Uhr den öffentlichen Teil der Sitzung. Die Öffentlichkeit 
und alle nicht zur Teilnahme Berechtigten verlassen den Sitzungsraum. 
 
Die Sitzung wird um 17.16 Uhr von der Vorsitzenden mit dem nichtöffentlichen Teil fortge-
setzt. 
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Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss 
für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" 

nimmt Kenntnis. 
 
 

zu 15 Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse 
 

 
 

Die Vorsitzende gibt bekannt, dass im nicht öffentlichen Teil der Sitzung ein Bericht zur 
Kenntnis genommen wurde und zu einer Beschlussvorlage eine Beschlussempfehlung an 
die Bürgerschaft ausgesprochen wurde. 
 
 

Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss 
für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" 

nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
Lübeck, den 23. Januar 2024 
 
 
 
 
 
 
 

 

Heike Stegemann 
Vorsitzende/r   

Jan Ehrich 
Protokollführung 
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► Nr.  VO/2024/12973
öffentlich

Lübeck, 08.02.2024

Anfrage 

Bearbeitung: Angela Fiorenza (E-Mail: Angela.Fiorenza@luebeck.de Telefon: 122-1040)

AM Sophia Marie Pott (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Aktueller Stand 
des Programms Unbeschwert Unterwegs
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

12.02.2024 Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für 
den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"

Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anfrage:

Die Umsetzung des Modellprojekts „Unbeschwert Unterwegs“, bei dem Tourist:innen der 
Ostseeküste kostenfrei den ÖPNV in ganz Schleswig-Holstein nutzen können, wurde abge-
sagt, weil die Gemeinden Timmendorfer Strand und Neustadt ihre Teilnahme zurückgezogen 
haben. 

Dazu stelle ich folgende Fragen: 

1. Laufen aktuell Gespräche zwischen der Verwaltung und anderen Kommunen dar-
über, wie dieses Projekt auch ohne die beiden Gemeinden umzusetzen ist?

2. Falls ja zu 1.: Wie ist der aktuelle Stand der Gespräche? 

3. Falls nein zu 1.: Gibt es alternative Planungen, den ÖPNV für Tourist:innen in Lü-
beck, Travemünde und in Kooperation mit den Nachbarkommunen attraktiver zu ma-
chen?

Begründung:
Erfolgt mündlich.

Anlagen:
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► Nr.  VO/2024/12981
öffentlich

Lübeck, 12.02.2024

Anfrage 

Bearbeitung: Nicolas Döring (E-Mail: nicolas.doering@luebeck.de Telefon: 122-1041)

AM Sophia Marie Pott (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Park and Ride 
Angebot in Travemünde
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

12.02.2024 Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für 
den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"

Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anfrage:

Um den Verkehr in Travemünde zu reduzieren, wäre ein Park & Ride Angebot eine sinnvolle 
Möglichkeit. Das Konzept zielt darauf ab, dem Zielverkehr bereits im Außenbereich von Bal-
lungsräumen einen Umstieg auf den öffentlichen Personenverkehr zu ermöglichen und damit 
das Travemünder Zentrum von privaten Fahrzeugen zu entlasten. 

Daher stelle ich folgende Fragen: 

1. Wurden schon Anstrengungen unternommen, um ein Park-and-Ride Angebot in Trave-
münde zur Verfügung zu stellen? 
2. Welche Flächen würden für ein solches Angebot infrage kommen? 
3. Wurden schon Gespräche mit Akteuren geführt, von denen Flächen gepachtet werden 
könnten? 
4. Wäre auch für die Lübecker Innenstadt ein solches Konzept denkbar? Welche Flächen 
wären dabei zu nutzen?

Begründung:

Erfolgt mündlich.

Anlagen:
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► Nr.  VO/2023/12855
öffentlich

Lübeck, 19.12.2023
Bericht
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
5.610 - Stadtplanung und Bauordnung

Bearbeitung: Michael Stödter (E-Mail: michael.stoedter@luebeck.de Telefon: 122-6128)

Zukünftiger Schieneninfrastrukturausbau in der Region Lübeck im 
Zuge der FFBQ-Hinterlandanbindung
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

15.01.2024 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
05.02.2024 Bauausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme
12.02.2024 Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für 

den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"
Öffentlich zur Kenntnisnahme

27.02.2024 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme
29.02.2024 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:

Durch die Vielzahl zukünftiger Bau- und Sanierungstätigkeiten der Deutschen Bahn AG im 
Zuge der Festen Fehmarnbeltquerung (FFBQ) entstehen in den kommenden Jahren neben 
Chancen auf eine bessere Anbindung auch diverse Herausforderungen für die Hansestadt 
Lübeck. Denn vielfach gehen die von der DB InfraGO AG (früher: DB Netz AG) avisierten 
Ausbauvorhaben noch nicht weit genug, weisen Unzulänglichkeiten in der Koordination auf 
oder berücksichtigen nicht im erforderlichen Umfang die Interessen der Region und der Han-
sestadt Lübeck. Dieser Bericht soll einen Überblick über die aktuellen Themen und die Aktivi-
täten der Hansestadt Lübeck hierzu geben.

Bericht:

Die Hansestadt Lübeck ist überzeugt davon, dass die Realisierung der Festen Fehmarnbelt-
querung (FFBQ) mit deren Schienenhinterlandanbindung und – im Zuge dessen – dem Neu- 
und Ausbau von Schienenstrecken im Raum Lübeck der wirtschaftlichen Entwicklung der 
gesamten Region zu Gute kommen kann und kommen sollte sowie dem Klimaschutz und 
der Verkehrswende dient.

Die Hansestadt setzt sich bereits seit einigen Jahren für die nachhaltige Stärkung der Schie-
ne und so beispielsweise auch für die Realisierung einer sog. Regio-S-Bahn ein. Diese wich-
tige Stärkung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) soll über ein dichteres Netz von 
Stationen und einen Ausbau des Angebots auf einen Halbstundentakt auf den wichtigsten 
auf Lübeck zulaufenden Relationen den stetig wachsenden Fahrgastzahlen Rechnung tra-
gen und weitere Menschen dazu bewegen, dem Angebot auf der Schiene den Vorzug vor 
der Nutzung des PKW zu geben. Ebenso sieht die Hansestadt Lübeck eine große Chance in 
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den neuen Möglichkeiten zur Anbindung im Schienenpersonenfernverkehr (SPFV), da Lü-
beck durch die FFBQ in die Mitte der Fernverkehrsverbindung Kopenhagen – Hamburg /– 
Berlin rückt, was unseren Wirtschaftsstandort weiter festigt und stärkt.

Darüber hinaus ergeben sich durch die FFBQ auch Potentiale, die schienenseitige Anbin-
dung des Lübecker Hafens an die europäischen Schienengüterverkehrsnetze so zu verbes-
sern, dass diese eine Qualität aufweist, die der Bedeutung und Entwicklung des Port of Lü-
beck gerecht wird: Zur besonderen Bedeutung einer hier dringend benötigten Kapazitäts-
ausweitung der Schiene in und um Lübeck hat die LPA bereits 2022 ein entsprechendes 
Verkehrswendepapier verfasst (vgl. https://portofluebeck.com/de/projekte/verkehrswende) 
und mit VO/2023/11950 der Politik berichtet. Schon jetzt gibt es Probleme bei der Abwick-
lung des Schienengüterfernverkehrs und die Kapazität der Infrastruktur reicht im heutigen 
Bestand schon nicht aus.1 Aufgrund der zukünftigen noch zusätzlichen FFBQ-Verkehre gibt 
es absehbar gar keine Möglichkeit mehr, noch mehr Schienengüterfernverkehr unterzubrin-
gen – dies ist jedoch zwingend nötig für einen gut funktionierenden Hafenbetrieb.

Viergleisiger Ausbau des Nordzulaufs des Lübeck Hbf:

Vor dem Hintergrund der großen Zukunftsbedeutung der zuvor genannten Projekte begrüßt 
die Hansestadt Lübeck die Entscheidung des Bundesverkehrsministeriums, die Errichtung 
einer Drei- bzw. Viergleisigkeit zwischen Lübeck Hbf und Abzw. Waldhalle in den vordringli-
chen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans aufzunehmen. 

Leider musste die Hansestadt Lübeck jedoch im Planungsprozess der DB Netz AG (jetzt: DB 
InfraGO AG) feststellen, dass der drei- bzw. viergleisige Ausbau im Zuge der aktuellen Pla-
nungen zur FFBQ-Schienenhinterlandanbindung noch nicht realisiert bzw. planerisch be-
rücksichtigt werden soll. Vertreter:innen der Hansestadt werden so beispielsweise im Rah-
men der Gespräche zur Aufgabe des Bahnübergangs Teerhofinsel und der Schaffung eines 
streckenparallelen Ersatzwegs durch die DB Netz AG (jetzt: DB InfraGO AG)  nicht müde zu 
betonen, wie wichtig es ist, schon jetzt eine Viergleisigkeit in den Planungen zu berücksichti-
gen. Alle Bemühungen und Hinweise verfangen bei der DB bislang nicht erfolgreich und so 
droht nach Abschluss der Bautätigkeiten zur FFBQ-Anbindung ein erneuter Planungs- und 
Realisierungsprozess, der dann erst mit einigen Jahren Verzögerungen, vermutlich weiteren 
Sperrungen und letztlich unter weiterem Einsatz öffentlicher Mittel den endgültigen Ausbau-
zustand herstellt. 

Bereits seit einigen Monaten führt die DB InfraGO AG im Rahmen der Planungen für die FF-
BQ umfangreiche Öffentlichkeitsbeteiligungen in Kooperation mit der Hansestadt Lübeck 
durch – z. B. zur Ausgestaltung der Lärmschutzwände oder zur Anbindung der Teerhofinsel. 
Vor diesem Hintergrund ist es sehr problematisch, wenn im Zuge des FFBQ-Planfeststel-
lungsverfahrens Lärmschutzwände sowie ein Ersatzweg zur Teerhofinsel errichtet werden, 
um diese dann weinige Jahre später im Zuge eines erneuten Planfeststellungsverfahrens für 
den viergleisigen Ausbau der Strecke nochmals zu verlegen. 

Auch ist mit dem durch die DB InfraGO AG vorgesehenen Umbau des Abzweigs Waldhalle 
definitiv keine Regio-S-Bahn Lübeck in der gewünschten Form machbar. Hierzu ist an der 
Stelle dann zu wenig Kapazität vorhanden, was ebenso massiv die weitere Entwicklung un-
serer Häfen beeinträchtigt. 

Die Hansestadt Lübeck hat bereits das Land Schleswig-Holstein sowie den Bund über diese 
Umstände informiert. Von Seiten des Bundes wurde dabei durch das Verkehrsministerium 
mit Verweis auf die termingerechte Realisierung der FFBQ-Hinterlandanbindung und Einhal-

1 Abhängig vom Wochentag verkehren aktuell auf der Infrastruktur der Lübecker Hafenbahn zwischen 22 und 60 
Zügen je Tag. Teilweise gab es/gibt es auch eine noch höhere Auslastung.
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tung des zugehörigen deutsch-dänischen Staatsvertrags darauf hingewiesen, dass die Vier-
gleisigkeit noch nicht in den aktuellen Planungen berücksichtigt werden kann – auch nicht im 
Sinne einer Aufwärtskompatibilität, die eine spätere Realisierung vereinfachen könnte.

Von Seiten des Landes erfolgte jedoch aus dem Wirtschaftsministerium die Klarstellung im 
Hinblick auf eine möglichen Aufwärtskompatibilität der aktuellen Planungen der DB InfraGO 
AG für einen späteren viergleisigen Ausbau „durch Flächenfreihaltungen und Bauvorleistun-
gen“.

Die Hansestadt Lübeck wird sich weiterhin für den schnellstmöglichen viergleisigen Ausbau 
einsetzen.  

Fehlende Redundanz für den Port of Lübeck im Zuge der Generalsanierung(en):

Bisherige Planungen der DB InfraGO AG sehen eine Generalsanierung der Strecke 1120 
(Lübeck – Hamburg) mit fünfmonatiger Vollsperrung Ende 2027 sowie eine Sanierung und 
einen Ausbau der Strecke 1122 (Lübeck – Bad Kleinen) mit Vollsperrung von Anfang 2026 
bis Ende 2027 vor. Hierbei droht die große Gefahr einer faktischen schienenseitigen Abkopp-
lung des Port of Lübeck mit einschneidenden Problemen, wenn entweder sowohl die Stre-
cken 1120 als auch 1122 gleichzeitig gesperrt werden oder aber die Strecke nach Hamburg 
gesperrt wird ohne vorherige grundlegende Ertüchtigung der Strecke nach Bad Kleinen bzw. 
der Strecke von Lübeck nach Büchen und Lüneburg (Strecke 1121). 

Abb. 1: Übersichtskarte über die Strecken 1120, 1121 und 1122 – alle Daten sind vorläufige 
Angaben. Kartengrundlage: Openrailwaymap

Die Hansestadt Lübeck fordert schon seit Jahren neben dem Ausbau der Strecke 1121 (Lü-
beck – Büchen - Lüneburg), als leistungsfähigen Bypass von Hamburg, auch den Ausbau 
der Strecke 1122 als leistungsfähiger Ostkorridor für die Lübecker Häfen. Das heißt: Inklusi-
ve Elektrifizierung, Einrichtung von Doppelspurinseln, partieller Anhebung der Strecken-
höchstgeschwindigkeit auf 160 km/h und Bau der Verbindungskurve zur direkten Südanbin-
dung bei Bad Kleinen.

Die eingleisige und unelektrifizierte Strecke Lübeck – Büchen (Strecke 1121), über die im 
Falle einer gleichzeitigen Sperrung der Strecken 1120 und 1122 sämtliche Güterverkehre 
sowie umgeleitete Personenverkehre abgewickelt werden müssten, ist nach Kenntnislage 
der Hansestadt gar kein adäquater Ersatz: Denn die Büchener Strecke (1121) ist im Hinblick 
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auf Zuglängen- und -gewicht gegebenenfalls nicht für den Schienengüterfernverkehr geeig-
net. Zudem steht in Frage, ob der Ausbaustandard der Strecke den Belastungen schwerer 
Güterzüge standhält. Darüber hinaus bestehen große Zweifel an ausreichenden Kapazitäten 
aufgrund der Eingleisigkeit sowie der geringen Anzahl und Dimensionierung von Kreu-
zungsmöglichkeiten. Die Nutzung der Strecke 1121 macht darüber hinaus für den Güterver-
kehr aufgrund fehlender Kapazitäten im Bahnhof Büchen einen Traktionswechsel bzw. ein 
Kopfmachen in Boizenburg oder sogar in Ludwigslust erforderlich. Der Kombinierte Verkehr 
würde dadurch als wichtiges Standbein der Lübecker Hafenwirtschaft als Produkt mit Blick 
auf die Schnelligkeit und Kosten unattraktiv.

Die Hansestadt Lübeck hat hier gegenüber Bund und Land bereits mehrfach ihren Stand-
punkt klargemacht, die Generalsanierung des Strecke 1120 (Lübeck – Hamburg) zu ver-
schieben, bis die Strecken 1121 (Lübeck – Büchen – Lüneburg) und 1122 (Lübeck – Bad 
Kleinen) eine Leistungsfähigkeit aufweisen, mit der Güterzüge vertretbar umgeleitet werden 
können. Ansonsten sind die wirtschaftlichen Folgen für den Port of Lübeck und für die Unter-
nehmen am Standort Lübeck nicht vertretbar.

Gleichzeitig soll gemeinsam mit der NAH.SH dem Umstand Sorge getragen werden, dass es 
zur Zeit der Streckensperrungen nicht zu einem massiven Abwandern von Fahrgästen weg 
vom Schienenpersonennahverkehr (SPNV) hin zum Motorisierten Individualverkehr (MIV) 
kommt. Entsprechend müssen via Büchen auch hinreichende Kapazitäten für den SPNV ge-
schaffen werden und gleichzeitig der Schienenersatzverkehr (SEV) so ausgestaltet werden, 
dass dieser sich durch eine volle Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit für den Fahrgast aus-
zeichnet. Die chaotischen Zustände beim SEV auf den Strecken nach Travemünde, Ham-
burg und Neustadt im September 2023 müssen mahnendes Beispiel sein und dürfen sich 
nach Ansicht der Hansestadt Lübeck nicht wiederholen. Ebenso muss dringend der Bereit-
stellung ausreichender Kapazitäten im Sinne der Verkehrssicherheit Rechnung getragen 
werden, um die Beförderung stehender Fahrgäste im Bus auf der Autobahn mit mehr als 60 
km/h künftig zu vermeiden.  

Strategisches Aus für die Bäderbahn im Zuge der FFBQ-Planungen:

Anfang September 2023 wurde durch die DB Netz AG (jetzt: DB InfraGO AG) und das Land 
Schleswig-Holstein ein (erneutes) Aus für die Bäderbahn im Fehmarnbelt-Dialogforum ver-
kündet. Die Begründung hierfür fußte primär auf der Annahme der jetzigen DB InfraGO AG, 
mit einer stillgelegten Bäderbahntrasse einfacher und schneller durch das Planfeststellungs-
verfahren für die FFBQ-Hinterlandanbindung zu kommen, um den ohnehin ambitionierten 
Zeitplan zur termingerechten Fertigstellung der Neubaustrecke bis 2029 noch halten zu kön-
nen. So hat sich die Bundesrepublik Deutschland dem Königreich Dänemark gegenüber mit 
Staatsvertrag dazu verpflichtet, fristgerecht zur Fertigstellung des neuen Fehmarnbelttunnels 
auch mit einer leistungsfähigen Schienen- und Straßenanbindung fertig zu sein.

Im Hinblick auf die Bäderbahn kommt die Hansestadt Lübeck jedoch zu einer gänzlich ande-
ren Einschätzung und sieht gar nicht die Notwendigkeit, diese für die Region so wichtige In-
frastruktur für die Neubaustrecke zu „opfern“. Denn eine Planung der Neubaustrecke ohne 
Anbindung der Bäderbahn führt nach den der Hansestadt vorliegenden Erkenntnissen nicht 
etwa zur beabsichtigten Beschleunigung der Maßnahme, sondern vielmehr zu erheblichen 
Verzögerungsrisiken einer termingerechten Fertigstellung der FBQ-Hinterlandanbindung. So 
würde die Planfeststellung erheblich verzögert, wenn erst eine Stilllegungsentscheidung ab-
gewartet werden müsste. Weil mit der Norddeutschen Eisenbahngesellschaft (NEG) ein Ei-
senbahninfrastrukturunternehmen (EIU) mit seriösem Übernahmeinteresse vorhanden ist 
und überdies gegen eine Stilllegung mit erheblichem Widerstand aus der Region zu rechnen 
ist, ist eine zustimmende Entscheidung des Eisenbahn-Bundesamtes über einen Antrag auf 
Stilllegung der Bäderbahn durch die DB nicht zu erwarten.
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Ein Aus der Bäderbahn birgt die Gefahr einer möglichen Halbierung der Fahrgastzahlen, was 
ein schwerer Schlag für die Verkehrswende in der Region wäre. Aus einer Studie des Büros 
HTC im Auftrag der IHK zu Lübeck und des Kreises Ostholstein aus 2018 geht hervor:
„Im Auftrag der DB AG wurde seinerzeit berechnet, dass rd. 50% der Nachfrage dadurch 
entfallen würde, dass die Bahnhöfe an der Neubautrasse zum Teil weit außerhalb der Orts-
chaften liegen. [...] Die Raum-Zeit-Beziehungen in die Agglomerationszentren wie Lübeck 
und Hamburg verschlechterten sich dann deutlich. Entsprechend mehr Verkehr wird auf 
Bundes- und Landesstraßen sowie auf Autobahnen stattfinden, das Verkehrsangebot von 
Zug und Bus wird entsprechend weniger als bisher angenommen werden. Es dürfte dann nur 
eine Frage der Zeit sein, bis hier eine unzureichende Wirtschaftlichkeit zur Einstellung von 
Verkehren führen muss. In einer Zeit wachsender Umweltprobleme, die maßgeblich auch auf 
energie-ineffiziente Verkehrssysteme zurückzuführen sind, dürften andere Akzentsetzungen 
angezeigt sein.“
Und weiter: „[Es] ist allen betroffenen Bahnhöfen gemeinsam, dass eine Verlagerung des 
SPNV auf die Neubaustrecke zu einer Verschlechterung der Ist-Situation führt, indem die 
neuen Zughalte eine größere Entfernung von den Ortszentren aufweisen. Diesem Umstand 
muss durch die Schaffung eines Zubringerverkehrs begegnet werden, wobei sicherlich die 
Fahrgäste – sowohl die ortsansässigen als auch die Touristen – diesen eingerichteten Ser-
vice nicht als einen gleichwertigen Ersatz ansehen werden. Vielmehr ist damit zu rechnen, 
dass trotz der Einrichtung eines Zubringerverkehrs in den vom Tourismus geprägten Orten 
ein Rückgang der Fahrgastzahlen zu verzeichnen sein wird. Die zurückgehenden Zahlen 
haben dabei nicht nur einen Bedeutungsverlust des SPNV zur Folge, sondern sie führen 
auch zu einer Mehrbelastung der öffentlichen Haushalte der betroffenen Gemeinden.“

In einer ganz aktuellen Vergleichsrechung im neuen Verkehrsmodell der Hansestadt Lübeck, 
bei der das Zukunftsszenario einer Regio-S-Bahn nach Neustadt mit Führung über die Neu-
baustrecke mit einer Regio-S-Bahn mit Führung über die Bestandstrasse der Bäderbahn 
verglichen wurde, kommt zu einem ähnlichen Ergebnis: Bei einem direkten linienhaften Ver-
gleich gibt es für den jeweils am stärksten ausgelasteten Streckenabschnitt eine Halbierung 
der Fahrgastzahlen bei der Führung der Regio-S-Bahn über die Neubaustrecke mit ihren 
ortsfernen Stationen – dieser Fahrgastverlust lässt sich auch nicht durch den bei diesem 
Szenario unterstellten, relativ gut nachgefragten neuen Shuttlebus im 30-Min.-Takt mit guten 
Zuganschlüssen ausgleichen, sodass in der Summe dann letztlich immer noch mehr als 
1.000 ÖV-Fahrten pro Tag verloren gehen.

Die tatsächlichen Fahrgastverluste dürften in der Realität sogar noch deutlich größer ausfal-
len, denn die Modellrechnung bezieht sich auf Alltagsverkehre. Überregionale touristische 
Zielverkehre mit längerem Aufenthalt, Wochenend- oder Festivalverkehre, sind hierbei noch 
gar nicht inbegriffen. Auch ist vollkommen unklar, wie bei dem unterstellten Shuttlebus für 
Spitzentage im Sommer mit entsprechend sehr hohen Fahrgastmengen ein geeignetes Dis-
positionskonzept inklusive Vorhalten von Zusatzbussen und Zusatzfahrpersonal überhaupt 
organisatorisch und wirtschaftlich funktionieren soll.

In der Summe würde eine Regio-S-Bahn auf der Neubaustrecke zu insgesamt höheren Kos-
ten (u. a. für den Shuttlebus), zu deutlich weniger Fahrgästen und zu mehr Autofahrten füh-
ren, von denen auch die Hansestadt Lübeck in negativer Weise betroffen wäre.
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Abb. 2: Zwischen 2013 und 2019 sind laut einer Auswertung der NAH.SH die Fahr-
gastzahlen vor allem an den Bahnhöfen stark gestiegen, die nun nach den Planungen der 
DB Netz aufgegeben werden sollen: Timmendorfer Strand: +52 %, Scharbeutz: +80 % und 
Haffkrug: +50 %. Karte: NAH.SH

Abb. 3: Vergleich einer Regio-S-Bahn via Neubaustrecke (inkl. Shuttlebus) vs. Regio-S-
Bahn via Bäderbahn im Verkehrsmodell der Hansestadt Lübeck – in der Summe zeigen sich 
deutliche Fahrgastverluste
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Die Hansestadt Lübeck sieht die Problematik nicht wie gerne zuweilen dargestellt, aus-
schließlich als Timmendorfer Problematik, sondern als Problem für die ganze Region, wenn 
mit der Bäderbahn ausgerechnet der potentialreichste Ast der Regio-S-Bahn Lübeck von 
Seiten des Landes abbestellt werden soll. Ein Busverkehr zur Anbindung der Bäderorte an 
die Stationen an der Neubaustrecke oder sogar an Lübeck dürfte sehr kostspielig sein und 
mit bis zu siebenstelligen Beträgen pro Jahr zu Buche schlagen. Dennoch gelingt es damit 
nicht, die zu erwartenden Fahrgastverluste aufzufangen. Daher kann ein Busverkehr definitiv 
kein adäquater Ersatz für die Bäderbahn sein. Wir brauchen schon jetzt mehr statt weniger 
ÖPNV zwischen dem Oberzentrum Lübeck und der Lübecker Bucht. Mit einem Erhalt der 
Bäderbahn und dem Bau weiterer Stationen kann ein wichtiger Grundstein gelegt werden, 
die schon jetzt sehr hohen Fahrgastzahlen auf der Verbindung Neustadt – Timmendorfer 
Strand – Lübeck zukünftig noch weiter zu steigern und damit einer Überlastung des Stra-
ßennetzes in der gesamten Region vorzubeugen, wenn auch noch mehr Pendler:innen auf 
die Schiene umsteigen. Eine alleinige Fokussierung auf die zeitliche Umsetzung der FFBQ-
Hinterlandanbindung führt hier zu nachhaltigen Kollateralschäden in der Region und kann so 
nicht hingenommen werden, was bereits mehrfach gegenüber Land und Bund bekräftigt 
wurde. So wurde ein Brandbrief an Ministerpräsident Günther versandt, ebenso fanden im 
Oktober, November und Dezember Briefwechsel mit dem für Verkehr zuständigen schleswig-
holsteinischen Staatssekretär Tobias von der Heide sowie der im Bundesverkehrsministeri-
um für Eisenbahnfragen zuständigen Staatssekretärin Susanne Henckel statt.  Auch koope-
riert die Hansestadt Lübeck in der Angelegenheit eng mit der Gemeinde Timmendorfer 
Strand und der NEG: Am 19. Oktober fand ein gemeinsames Gespräch mit Staatssekretär 
von der Heide statt und am 5. Dezember wurde eine gemeinsame Pressekonferenz zum 
Thema Erhalt der Bäderbahn in Timmendorfer Strand abgehalten. Hierbei wurde eine Video-
botschaft von Bürgermeister Lindenau eingespielt. Zudem konnte die Position der Hanse-
stadt Lübeck mit einer Präsentation verdeutlicht werden (vgl. Anhang).

Die Hansestadt Lübeck ist grundsätzlich bereit, sich bei einer Machbarkeitsstudie der 
NAH.SH für neue Mobilitätsangebote in der Lübecker Bucht einzubringen (auch finanziell), 
sofern auch schienengebundene Lösungen mit untersucht werden, die eine spätere Einbin-
dung der Bäderbahn in das Konzept einer Lübecker Regio-S-Bahn ermöglichen. 

Ebenso begrüßt und unterstützt die Hansestadt Lübeck selbstverständlich ausdrücklich die 
Initiative der NEG zum Infrastrukturerhalt der Bäderbahn – auch gerne in Form von Interims-
lösungen im Sinne touristischer Verkehre, bis wieder eine volle Nutzbarkeit als Infrastruktur 
für eine zukünftige Regio-S-Bahn gegeben sein wird.

Jüngst wurde am 18.01.2024 durch Frau Plambeck, Konzernbevollmächtigte der DB für 
Norddeutschland im Fehmarnbelt-Dialogforum die Rechtsauffassung der Hansestadt Lübeck 
und der Gemeinde Timmendorfer Strand bestätigt: Die DB InfraGO AG möchte nun doch ei-
ne Südanbindung der FFBQ-Neubaustrecke an die Bäderbahn im zugehörigen Planfeststel-
lungsverfahren vorsehen. Dieser Schritt entkoppelt den Start des Planfeststellungsver-
fahrens von einem etwaigen Stilllegungsbeschluss zur Bäderbahn, der wie weiter oben er-
läutert, wiederum ohnehin nicht zu erwarten gewesen wäre.

Forderungen der Hansestadt Lübeck an Bund und Land:

Insgesamt wünscht sich die Hansestadt Lübeck, dass Bund und Land eine aktivere Rolle 
gegenüber der DB InfraGO AG einnehmen. Im Sinne der Realisierung einer zukunftskompa-
tiblen Schieneninfrastruktur beim Bau der FFBQ-Schienenhinterlandanbindung fordert die 
Hansestadt Lübeck, dass das Land Schleswig-Holstein in konkrete Planungen (Leistungs-
phasen 1 und 2) der folgenden Projekte investiert, um der aktuell erfolgenden sektoralen 
Planung ein ganzheitliches Konzept entgegen zu stellen:

- Einrichtung einer Drei- bis Viergleisigkeit zwischen Lübeck Hbf und Abzw. Waldhalle
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- Kreuzungsfreie Ein- und Ausfädelung der Strecke nach Lübeck-Travemünde 
- Herstellung einer Nordanbindung des Port of Lübeck und Möglichkeiten zur Zugbil-

dung und zum Zughandling in Lübeck unter Nutzung und Ausbau bestehender 
Schienengüterinfrastruktur

- Einbindung der bestehenden Strecke der sog. Bäderbahn in die Neubastrecke an 
den zukünftigen Stationen Ratekau und Haffkrug, um auch in Zukunft zwischen Rate-
kau, Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Haffkrug, Sierksdorf und Neustadt einen at-
traktiven, effizienten und ortsnahen SPNV im Halbstundentakt im Rahmen des Regio-
S-Bahn-Konzeptes anbieten zu können

- Herstellung eines leistungsfähigen Ostkorridors zur Anbindung des Port of Lübeck 
(die Ertüchtigung der Strecke über Bad Kleinen ist aus Lübecker Sicht bereits vor den 
aktuell geplanten jeweils fünfmonatigen Sperrungen der Magistralen Hamburg – 
Hannover bzw. Hamburg – Lübeck umzusetzen, damit der Schienengüterverkehr 
zum TEN-T-Kernnetzhafen Lübeck nicht zum Erliegen kommt) 

Eine derartige, integrierte und ganzheitliche Planung bietet die Grundlage, dem sehr auf-
wändigen Anfassen der Schieneninfrastruktur innerhalb der nächsten Jahre an mehreren 
Stellen in der Region gleich mindestens zwei Mal hintereinander entgegenzuwirken. Die so 
auch vermeidbare öffentliche Diskussion über den Sinn derartiger Vorgehensweisen erklärt 
sich von selbst.

Ebenso ist es in der öffentlichen Kommunikation gerade in der heutigen Zeit kaum vermittel-
bar, dass mit der Bäderbahn eine bestehende sehr gute Infrastruktur endgültig abgewickelt 
werden soll. In Anbetracht der Klimakrise und der gewünschten Verkehrswende ist dies ein 
unerfreulicher Anachronismus. 

Entsprechend appelliert die Hansestadt Lübeck an Land und Bund, sich für ein ganzheitli-
ches Zukunftskonzept im Zuge der FFBQ-Planungen einzusetzen. Ein Durchpeitschen der 
FFBQ-Hinterlandanbindung durch die DB InfraGO AG auf Kosten der Region kann nicht mit-
getragen werden. Mindestens müssen jegliche Planungen aufwärtskompatibel erfolgen, da-
mit die für die Hansestadt Lübeck und die Region erforderlichen Projekte im Nachgang um-
gesetzt werden können.

Auch der Hansestadt Lübeck ist eine zeitgerechte Realisierung der FFBQ-Hinterlandanbin-
dung wichtig. Es bestehen jedoch erhebliche Zweifel daran, ob der von der DB InfraGO AG 
gewählte Weg hierzu die richtige Strategie ist. Aus einer offensichtlich werdenden Überforde-
rungshaltung der DB dürfen keine Kollateralschäden für die Region entstehen. Die Hanse-
stadt Lübeck ist überzeugt davon, dass der DB InfraGO AG als Vorhabenträgerin nur dann 
ein zügiges Planfeststellungsverfahren gelingt, wenn die Maßnahme im regionalen Konsens 
und nicht gegen die Interessen der Region durchgeplant und durchgeführt wird.

Die aufgeführten Problemstellungen und Forderungen wurden in den letzten Monaten und in 
diesem Wortlaut gegenüber der Deutschen Bahn, dem Land Schleswig-Holstein, dem Bun-
desverkehrsministerium, dem Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg bis hin 
zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland deutlich und wiederholt kommuniziert.

Anlagen:

Anlage 1: Schriftverkehr mit dem Land Schleswig Holstein 
o Schreiben der Hansestadt Lübeck an Ministerpräsident Daniel Günther vom 

10.10.23
o Antwortschreiben von Staatssekretär Tobias von der Heide (MWVATT) vom 

08.11.23
o Schreiben der Hansestadt Lübeck an Staatssekretär Tobias von der Heide 

(MWVATT) vom 27.11.23
o Antwortschreiben von Staatssekretär Tobias von der Heide (MWVATT) vom 

18.12.23
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Anlage 2: Schriftverkehr mit dem Bundesministerium
o Schreiben der Hansestadt Lübeck an Staatssekretärin Susanne Henckel 

(BMDV) vom 16.08.23
o Antwortschreiben von Staatssekretärin Susanne Henckel vom 06.11.23
o Schreiben der Hansestadt Lübeck an Staatssekretärin Susanne Henckel 

(BMVD) vom 22.11.23 
o Schreiben der Hansestadt Lübeck an Staatssekretärin Susanne Henckel 

(BMDV) vom 27.11.23
o Antwortschreiben von Staatssekretärin Susanne Henckel vom 10.01.24

Anlage 3: Schriftverkehr mit dem Bundeskanzleramt
o Schreiben der Hansestadt Lübeck an Bundeskanzler Olaf Scholz vom 

17.10.23

Anlage 4: Schriftverkehr mit der Deutschen Bahn AG
o Schreiben der Hansestadt Lübeck an Ute Plambeck, Konzernbevollmächtigte 

der DB für Norddeutschland, vom 27.11.23
o Antwortschreiben Ute Plambeck, Konzernbevollmächtigte der DB für Nord-

deutschland, vom 18.12.23

Anlage 5: Schriftverkehr mit der Freien und Hansestadt Hamburg
o Schreiben der Hansestadt Lübeck an den Ersten Bürgermeister Dr. Peter 

Tschentscher vom 20.10.23

Anlage 6: Präsentation „Bedeutung der Bäderbahn für die Hansestadt Lübeck“ vom 
05.12.2023 (Pressekonferenz in Timmendorfer Strand)

Senatorin Joanna Hagen
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Bedeutung der Bäderbahn für die Hansestadt Lübeck

Michael Stödter, Verkehrswendebeauftragter der Hansestadt Lübeck
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In den letzten Jahren wurden erste spürbare Maßnahmen zur 
Verkehrswende angestoßen bzw. auf den Weg gebracht:

Anstrengungen der HL zur Verkehrswende

• Verkehrsversuche (Beckergrube und Fackenburger Allee)

• Vorbereitung eines Radschnellweges

• Wegfall der teuersten Preisstufe III im ÖPNV

• Taktverbesserungen im ÖPNV (Schließen von Taktlücken, Abbau von Doppelverkehren, Taktverdichtungen)

• Anbindung Bahnhaltepunkt Lübeck-Moisling und Lübeck-Takt (ab 12/2023)

 Im Kontext all dieser Anstrengungen der Hansestadt Lübeck zur Verkehrswende ist es absolut schmerzhaft, dass 

mit der Bäderbahn ausgerechnet eine bereits jetzt gute funktionierende Verkehrswende-Infrastruktur mit sehr 

hohen Fahrgastzahlen (z. Zt. 1,2 Mio./Jahr) abgewickelt werden soll
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Grundlagenbeschluss der Lübecker 
Bürgerschaft zur Verkehrswende
Beschluss zum Verkehrsentwicklungsplan (VEP) vom 30.06.2022

• Verteilung 
innerhalb des 
Umweltverbundes 
flexibel, solange 
70% insgesamt 
erreicht werden

• Steigerung des 
ÖPNV-Anteils 
nach Wegen auf 
20% (nach 
Verkehrsleistung 
auf 40 %)
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Langjährige Forderungen an Land SH / NAH.SH:

• deutlich dichteres Netz von Stationen und 

Strecken, Erhöhung der Kapazitäten

• mindestens im Halbstundentakt

• Erhalt und Ausbau Bäderbahn

• zahlreiche Relationen verfügen über sehr hohe 

Wachstumspotentiale

 Nachhaltige Steigerung der Fahrgastzahlen

Regio-S-Bahn Lübeck
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Die Bäderbahn als unverzichtbarer Baustein einer 

Regio-S-Bahn

• potentialreichste Strecke

• starke Nutzung durch Pendler:innen und Touristen

• seit Jahren stark steigende Fahrgastzahlen

• Scharbeutz +80% (2013 – 2019; Daten der NAH.SH)

• Timmendorfer Strand +50% (2013 – 2019; NAH.SH)

• Entlastungswirkung für das Straßennetz der Region

Regio-S-Bahn Lübeck

TOP 4.1

79 von 106 in Zusammenstellung



Seite 6 |

Warum ist ein Erhalt und Ausbau der Bäderbahn für die Regio-S-Bahn Lübeck so wichtig?

„Im Auftrag der DB AG wurde seinerzeit berechnet, dass rd. 50% der Nachfrage dadurch entfallen würde, dass 
die Bahnhöfe an der Neubautrasse zum Teil weit außerhalb der Ortschaften liegen. Für nennenswerte 
Bevölkerungsanteile ist fußläufig in diesem Falle de facto keiner der Bahnhöfe mehr „vernünftig“ zu erreichen. Die 
Raum-Zeit-Beziehungen in die Agglomerationszentren wie Lübeck und Hamburg verschlechterten sich dann 
deutlich. Entsprechend mehr Verkehr wird auf Bundes- und Landesstraßen sowie auf Autobahnen stattfinden, das 
Verkehrsangebot von Zug und Bus wird entsprechend noch weniger als bisher angenommen werden. Es dürfte 
dann nur eine Frage der Zeit sein, bis hier eine unzureichende Wirtschaftlichkeit zur Einstellung von Verkehren 
führen muss. In einer Zeit wachsender Umweltprobleme, die maßgeblich auch auf energie-ineffiziente 
Verkehrssysteme zurückzuführen sind, dürften andere Akzentsetzungen angezeigt sein.“

HTC-Studie zur Bäderbahn im Auftrag der IHK, 2018

Regio-S-Bahn Lübeck
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Warum ist ein Erhalt und Ausbau der Bäderbahn für die Regio-S-Bahn Lübeck so wichtig?

„[Es] ist allen betroffenen Bahnhöfen gemeinsam, dass eine Verlagerung des SPNV auf die Neubaustrecke zu einer 
Verschlechterung der Ist-Situation führt, indem die neuen Zughalte eine größere Entfernung von den Ortszentren 
aufweisen. Diesem Umstand muss durch die Schaffung eines Zubringerverkehrs begegnet werden, wobei 
sicherlich die Fahrgäste – so-wohl die ortsansässigen als auch die Touristen – diesen eingerichteten Service nicht 
als einen gleichwertigen Ersatz ansehen werden. Vielmehr ist damit zu rechnen, dass trotz der Einrichtung eines 
Zubringerverkehrs in den vom Tourismus geprägten Orten ein Rückgang der Fahrgastzahlen zu verzeichnen sein 
wird. Die zurückgehenden Zahlen haben dabei nicht nur einen Bedeutungsverlust des SPNV zur Folge, sondern sie 
führen auch zu einer Mehrbelastung der öffentlichen Haushalte der betroffenen Gemeinden.“

HTC-Studie zur Bäderbahn im Auftrag der IHK, 2018

Regio-S-Bahn Lübeck
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Fragestellung RSB via NBS vs. RSB via Bäderbahn im neuen 
Verkehrsmodell der HL 

Vergleich von zwei Zukunftsszenarien:

Szenario Regio-S-Bahn (RSB) via Neubaustrecke: Szenario Regio-S-Bahn (RSB) via Bäderbahn: 

• RSB-Linie: Hamburg – Bad Oldesloe – Reinfeld – Lübeck-
Moisling – Lübeck Hbf – Bad Schwartau – Ratekau (neu) –
Scharbeutz (neu) – Haffkrug (neu) – Sierksdorf (Bestand) –
Sierksdorf Hansapark (neu) – Neustadt (Bestand)

• Ganzjährig und ganztägig im 30-Min.-Takt (nach 20 Uhr 
Stundentakt)

• RSB-Linie: Hamburg – Bad Oldesloe – Reinfeld – Lübeck-
Moisling – Lübeck Hbf – Bad Schwartau – Ratekau (neu) –
Timmendorfer Strand (Bestand) – Scharbeutz (Bestand) –
Haffkrug (Bestand) – Sierksdorf (Bestand) – Sierksdorf
Hansapark (neu) – Neustadt (Bestand)

• Ganzjährig und ganztägig im 30-Min.-Takt (nach 20 Uhr 
Stundentakt)

• Neuer Shuttlebus zwischen Bf Ratekau (neu), 
Hemmelsdorf, Ortszentrum Timmendorfer Strand, 
Ortszentrum Scharbeutz und Bf Scharbeutz (neu) 

• Im 30-Min.-Takt (nach 20 Uhr Stundentakt) 
• Mit sehr guten Anschlüssen vom/zum Zug sowohl am Bf

Ratekau (neu) als auch am Bf Scharbeutz (neu)

• Optimierung der bestehenden Linien 40 und 522 im 
Hinblick auf den neuen Fahrplan der RSB

Struktur-/Einwohnerdaten: Prognose 2035 vom Verkehrsmodell HL, 
Fahrpläne: Zielnetz 2035+ der NAH.SH
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Bei einem direkten 
linienhaften Vergleich der 
RSB via Neubaustrecke vs. 
RSB via Bäderbahn gibt es 
für den jeweils am 
stärksten ausgelasteten 
Streckenabschnitt in etwa 
eine Halbierung der 
Fahrgastzahlen
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Der eintretende Verlust 
lässt sich auch nicht 
durch den hierbei 
unterstellten, relativ gut 
nachgefragten neuen 
Shuttlebus im 30-Min.-
Takt ausgleichen, sodass 
in der Summe dann 
letztlich immer noch mehr 
als 1.000 ÖV-Fahrten pro 
Tag verloren gehen

Einzig die Ortslage Hemmelsdorf 
profitiert durch die bessere Anbindung 
dank dem neuen Shuttlebus zum Bf
Ratekau (neu) und in die Ortszentren 
Timmendorfer Strand und Scharbeutz 
im 30-Min.-Takt
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Ein kleiner Teil der Wege organisiert 
sich anders, z. B. auch mit Bussen via 
Travemünde oder via Pansdorf
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Weitere Verluste kragen bis Scharbeutz, Haffkrug,
Sierksdorf und weitere Orte in OH aus
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Verkehrsmodell liefert eine Indikation – Fahrgastverluste dürften 
in der Realität allerdings sogar nochmal größer ausfallen 

Zur Einordnung der Ergebnisse:

• Im Modell wurden keine Verspätungen und Anschlussverluste des Shuttle-Busses unterstellt (d. h. der neue Bus hängt in 

der Realität z. B. mit im Anreise-/Abreisestau in Hemmelsdorf fest, Fahrgäste verpassen ihren Anschluss etc.)

• Das Modell bildet vorrangig die Alltagsverkehre der Wohnbevölkerung ab, daher wurden keine überregionale Zielverkehre 

mit längerem Aufenthalt und zugehöriger Vor-Ort-Mobilität berücksichtigt (z. B. touristische Anreise bei                     

Familienurlaub NRW – Timmendorfer Strand, dann vor Ort Fahrten für Tagesausflüge Timmendorfer Strand – Hansapark, 

Timmendorfer Strand – Hansemuseum Lübeck etc.) 

• Im Modell wurden auch keine Wochenend- oder Festivalverkehre berücksichtigt

• Hier wurden ebenso saisonale Abweichungen kaum berücksichtigt, da es sich um ein Ganzjahresmodell für einen 

Normalwerktag handelt

 Insgesamt würde eine Regio-S-Bahn auf der Neubaustrecke zu deutlich weniger Fahrgästen und mehr Autofahrten führen

und dies bei insgesamt höheren Kosten: zusätzlicher Shuttlebus mit +885 km/Tag; Kostenübernahme durch Land SH oder 

Kreis OH ist hier noch vollkommen unklar 

 Ebenso ist vollkommen unklar, wie für Spitzentage im Sommer mit entsprechend sehr hohen Fahrgastmengen ein 

geeignetes Dispositionskonzept inklusive Vorhalten von Zusatzbussen und Zusatzfahrpersonal 

organisatorisch und wirtschaftlich funktionieren kann
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Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit!
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► Nr.  VO/2024/12921
öffentlich

Lübeck, 22.01.2024
Bericht
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Bearbeitung: Piroska Csösz (E-Mail: piroska.csoesz@luebeck.de Telefon: 122-2300)

Ergebnis der Vermarktung Mecklenburger Landstraße 41-47 (ehem. 
Priwallkrankenhaus)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

29.01.2024 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
12.02.2024 Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für 

den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"
Öffentlich zur Kenntnisnahme

13.02.2024 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme
29.02.2024 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:
Sachstandsbericht zur Vermarktung Mecklenburger Landstraße 41-47

Bericht:

Am 01.11.2023 endete die Ausschreibungsfrist für das Grundstück Mecklenburger Land-
straße 41-47 (ehemaliges Schwesternwohnheim) am Priwall. Die Frist wurde einmal verlän-
gert, da während der ExpoReal Immobilienmesse in München im Oktober 2023 weitere po-
tenzielle Interessenten angesprochen werden konnten. Die Veröffentlichung der Ausschrei-
bung erfolgte über online-Medien, die Homepage der HL, Anzeigen in der Immobilien Zei-
tung und weiterer Fachmedien sowie im Rahmen der ausführlichen LN-Berichterstattung. 

Gesucht wurde ein:e Investor:in, der/die für die Zielgruppe der Beschäftigen in der Lübecker 
Tourismusbranche (Hotellerie, Gastronomie, Handel) günstigen Mietwohnraum schafft. Im 
Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens war ein Betreiberkonzept einzureichen, in dem 
u.a. darzulegen war, wie die Auswahl der Mieter organisiert werden sollte. Die Bestandsgebäu-
de sollten durch Umbau/Sanierung erhalten bleiben. Ausdrücklich ausgeschlossen war der 
Bau von Eigentumswohnungen oder Ferienimmobilien.

Während der Ausschreibungsfrist fanden mit drei potenziellen Interessenten Gespräche 
statt. Nachfragen ergaben sich u.a. aus der Bebaubarkeit der Fläche, nach einer gemischten 
Nutzung mit Eigentumswohnungen oder einer Handelsansiedlung auf dem Grundstück.
Alle drei potenziellen Investoren haben in Folge jedoch kein Angebot abgegeben. Als Be-
gründung wurde genannt, dass der Bedarf an Wohnraum speziell für diese Zielgruppe in der 
Größenordnung nicht gesehen wurde und das vorgeschlagene Mietmodell zu hohe Abstim-
mungsbedarfe und dadurch Verwaltungskosten verursachen würde. Die schlechte und unsi-
chere ÖPNV-Anbindung insbesondere der wochenlange Ausfall der Priwall-Fähre war für 
alle Interessenten ein wichtiges Argument, da die Beschäftigten die Arbeitsplätze nicht ver-
lässlich würden erreichen können, und der Betrieb in den Randzeiten unsicher erschien. 
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Problematisch war außerdem, dass für das geplante Vorhaben keine Fördermittel nach dem 
SHWoFG abgerufen werden konnten, da der Kreis der Berechtigten bei einer Förderung 
nicht weiter eingeschränkt werden darf.
Insgesamt war das inhaltlich komplexe Angebot in der derzeitigen schwierigen baukonjunktu-
rellen Situation nicht an den Markt zu bringen.

Um einen erneuten Versuch zu unternehmen, die gewünschte Wohnraumentwicklung doch 
noch zu realisieren, soll das Grundstück nun mit veränderten Vorgaben ausgeschrieben 
werden: Gesucht wird nun ein:e Investor:in/Investorengruppe für den Bau von Wohnraum zur 
Miete. 
Grundsätzlich ist der Abbruch der Gebäude möglich, Neubauten sind künftig auch auf leicht 
veränderten Baufeldern möglich, so dass die erforderlichen Stellplätze auf dem Grundstück 
angeordnet werden können. Es soll keine Beschränkung der Zielgruppe geben. Geplant ist 
ein Anteil von mindestens 40% geförderten Wohnens. Gemäß Bürgerschaftsbeschluss vom 
28.03.2019 soll der Anteil des geförderten Wohnungsbaus mindestens 30% betragen, ange-
sichts der Tatsache, dass dieser in Travemünde derzeit bei lediglich 2,5% liegt, sollte bei 
diesem Bauvorhaben ein höherer Anteil gefordert werden. Die touristische Nutzung ist wei-
terhin ausgeschlossen. Für das Grundstück soll ein Erbbaurecht bestellt werden, der Erb-
bauzins beträgt 2% bei einem Anteil von 30-49% sozial gefördertem Wohnen, er beträgt 
1,7% sofern 50% oder mehr geförderter Wohnraum entstehen soll. Die neuerliche Vermark-
tung ist zum 2. Quartal 2024 geplant.
Anlagen:

Senatorin Pia Steinrücke
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► Nr.  VO/2024/12953
öffentlich

Lübeck, 01.02.2024
Bericht
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

Bearbeitung: Marina Köhn (E-Mail: marina.koehn@luebeck-tourismus.de Telefon: 04502 - 804 
110)

Quartalsbericht IV / 2023 der Gesellschaften und Betriebe der Han-
sestadt Lübeck - Kurbetrieb Travemünde
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

12.02.2024 Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für 
den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"

Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:
Bericht der Werkleitung zum Erfüllungsgrad des Wirtschaftsplanes, des öffentlichen Zwecks, 
zu den Risiken und ergriffene Gegensteuerungsmaßnahmen.
Bericht:
siehe Anlage
Anlagen:
KBT – Anlage 1 – QB IV - 2023
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Kurbetrieb Travemünde

Quartal 4/2023

1. Erfüllung von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben

1.1 Jahresergebnis

T€ Plan Hochrechnung Abweichung Vorjahr

Ergebnis vor Ergebnisabführung -1.450,0 -1.200,0 250,0 17,2% -828,5
Tendenz 

1.2 sonstige Vorgaben

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€ Plan Hochrechnung Abweichung Vorjahr

Umsatzerlöse 3.364,0 4.104,6 740,6 22,0% 4.030,1

Bestandsveränderungen FE/UE 0,0 0,0 0,0 – 0,0

Andere aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0 0,0 – 0,0

Erlöse aus Zuwendungen und 

Zuschüssen
0,0 0,0 0,0 – 0,0

Sonstige betriebliche Erträge 373,5 456,6 83,1 22,2% 399,1

Gesamtleistung 3.737,5 4.561,2 823,7 22,0% 4.429,2

Materialaufwand 1.988,5 2.570,5 582,0 29,3% 2.297,1

Personalaufwand 1.860,0 1.846,6 -13,4 -0,7% 1.734,4

Sonstige betriebliche Aufwendungen 393,5 362,6 -30,9 -7,9% 355,5

Abschreibungen 890,0 942,4 52,4 5,9% 812,6

Betriebsaufwand 5.132,0 5.722,1 590,1 11,5% 5.199,5

Betriebsergebnis -1.394,5 -1.160,9 233,6 16,8% -770,3 Tendenz 

Finanzergebnis -37,5 -25,1 12,4 33,2% -37,9

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,0 0,0 0,0 – 0,0

Sonstige Steuern 18,0 14,0 -4,0 -22,1% 20,3

Aufwand aus abgeführtem Gewinn 0,0 0,0 0,0 – 0,0

Erträge aus Verlustübernahme 1.450,0 1.450,0 0,0 0,0% 828,5

Ist 31.12.2023 Ist 31.12.2022

Anzahl angereiste Gäste (gem. 

Meldeschein)
309.176 305.592

Anzahl Übernachtungen 1.235.798 1.266.516

Einnahmen (Netto) Kurabgabe 2.496.430 2.579.158

Anzahl Tagesstrandgäste 54.999 59.458

Einnahmen (Netto) 

Strandbenutzungsgebühr
152.515 159.506

Anzahl Wohnmobile 30.767 27.574

Anzahl Wohnmobilist:innen 

(Übernachtungen)
40.454 36.921

Parkplatzentgelte (Netto) Wohnmobilisten 201.317 180.762

Materialaufwand 2.422.482 1.878.098

Personalaufwand 1.781.578 1.665.411
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3. Finanzbeziehungen zum städtischen Kernhaushalt (Auswahl)

T€ Plan Hochrechnung Abweichung Vorjahr

Auszahlungen des Unternehmes an die 

HL
Sonstige Auszahlungen an Hansestadt 

Lübeck
654,5 847,3 192,8 29,5% 649,8

Einzahlungen des Unternehmens von 

der HL
Verlustausgleich durch Hansestadt 

Lübeck
1.450,0 1.200,0 -250,0 -17,2% 828,5

4. Entwicklung der Vorjahre

Abschreibungen (T€)

Betriebsergebnis (T€)

Materialaufwand (T€)

Materialintensität

Personalaufwand (T€)

Personalintensität

Abschreibungen (T€)

Abschreibungsintensität

.

Abschreibungsintensität = Abschreibungen : Gesamtleistung

Materialintensität = Materialaufwand : Gesamtleistung Personalintensität = Personalaufwand : Gesamtleistung

Kurbetrieb Travemünde, Quartal 4/2023

2020 2021 2022 2023 (Hochr.)

Ergebnis vor Ergebnisabführung (T€) -1.000,0 -1.198,9 -828,5 -1.200,0

Betriebsergebnis (T€) -938,9 -1.133,7 -770,3 -1.160,9
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Kurbetrieb Travemünde, Quartal 4/2023

5. Stellungnahme der Unternehmensleitung

… zu Abweichungen von städt. bzw. Gesellschaftervorgaben und zu Gegensteuerungsmaßnahmen

Witterungsbedingt lief die Saison 2023 sehr gut. Das gute Wetter lockte viele Tagesbesucher an den Strand und 

führte so zu höheren Einnahmen bei der Strandbenutzungsgebühr. 

Der Tarifabschluss hatte im Geschäftsjahr 2023 allerdings kaum Auswirkung. Die Mehraufwendungen in Höhe von 

rund 90 TEUR für 2023, konnten durch nicht besetzte Stellen bzw. durch Wegfall von Lohnfortzahlungen 

aufgefangen werden, damit konnte das ursprünglich geplante Budget eingehalten werden.

Die Hochrechnung per 31.12.2023 (Stand 15.01.2024) endet mit einer vorläufigen Ergebnisverbesserung zum 

31.12.2023 um ca. bis zu 250 TEUR.

Stand 15.01.2024 ist per 31.12.2023 noch nicht alles gebucht, da noch nicht alle Abrechnungen und Belege 

vorliegen. In der Hochrechnung per 31.12.2023 wurde dies aber soweit wie möglich mit einkalkuliert.

… zu nicht planmäßigen Auswirkungen auf den städt. Haushalt und Gegensteuerungsmaßnahmen

_

sonstige Anmerkungen der Unternehmensleitung
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► Nr.  VO/2023/12811
öffentlich

Lübeck, 01.12.2023
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
3.700 - Entsorgungsbetriebe Lübeck

Bearbeitung: Markus Petersen (E-Mail: markus.petersen@strhl.de Telefon: 0451 70 760 500)

Unterbringung der Straßenreinigung für das Revier Innenstadt der 
Hansestadt Lübeck
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

22.01.2024 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
08.02.2024 Werkausschuss EBL Öffentlich zur Vorberatung
12.02.2024 Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für 

den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"
Öffentlich zur Kenntnisnahme

19.02.2024 Bauausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme
27.02.2024 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
29.02.2024 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Bürgermeister wird ermächtigt,

1. den ehemaligen Wertstoffhof Kanalstraße als Betriebsstandort zur Unterbringung 
von Personal, Material, Betriebsmitteln und Gerätschaften für das Team der Straßen-
reinigung „Revier Innenstadt“ den EBL kurz- und mittelfristig, gem. der dargelegten 
Planung, zur Verfügung zu stellen. 

2. den Standort Kanalstraße als dauerhaften Betriebsstandort der Straßenreinigung für 
das Revier der Innenstadt zu entwickeln.

3. die dauerhafte Nutzung des Standortes für die Straßenreinigung der EBL durch eine 
hinreichend langfristige Nutzungsvereinbarung (mind. 20 Jahre) abzusichern. 

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
1.300 – Recht Keine rechtlichen Bedenken
2.280 – Liegenschaften Zustimmung 

(langjährige Vermietung favorisiert)
3.390 - UNV Zustimmung
5.560 – Stadtgrün & Verkehr Zustimmung
5.610 – Stadtplanung Zustimmung 

(langjährige Vermietung favorisiert)
5.651 – Gebäudemanagement Zustimmung 

(langjährige Vermietung favorisiert)
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Weil deren Belange nicht betroffen sind.

Die Maßnahme ist: X neu
X freiwillig

vorgeschrieben durch:  

Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)
X Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: Nein 
X Ja – Begründung:

Das Gebäude-Energie-Gesetz (GEG) wird 
berücksichtigt.

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:
Ausgangssituation und Nutzungsperspektiven

Die Unterkunft der Straßenreinigung im Reinigungsrevier „Innenstadt“ befand sich von 2001 
bis 2022 im Hinterhaus der Mengstraße 12-14, auch als „Wehdehof“ oder „Fünfhausen“ be-
zeichnet. Sie lag damit zentral im Reinigungsbezirk.
Das Gebäude befindet sich im Eigentum einer privaten Firma und es besteht ein Mietvertrag 
mit den Entsorgungsbetrieben.  
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Der 265 m² große Gewerberaum im Erdgeschoss wurde als Personalunterkunft sowie als 
Lagerraum für diverse Gerätschaften der Stadtreinigung für eine Dauer von 15 Jahren an die 
EBL vermietet. Nach Ablauf des langfristigen Mietvertrages erfolgte die Nutzung zuletzt auf 
Grundlage einer Verlängerungsoption um (jeweils) 1 Jahr. Zustandsbedingt wurde die Miet-
zahlung für 2023 auf null reduziert und das Mietverhältnis mit Wirkung zum 31.12.2023 ge-
kündigt. 

Vor ungefähr 3 Jahren wurde auf dem Dach des Gebäudes die oberste Schicht abgetragen, 
da der Parkhausbetreiber dort weitere Parkplätze errichten wollte. Die Parkplatzerweiterung 
wurde jedoch nicht wie geplant realisiert. Aufgrund des Fehlens der oberen Dachschichten 
kam es in den folgenden Regenperioden zu Durchfeuchtungen, sodass schlussendlich Re-
genwasser in die Geschossdecke des 1. Stocks lief. Infolge dessen wurde die Geschossdecke 
so stark beschädigt, dass der Putz im Erdgeschoss von der Decke fiel. 

 
Die Nutzung der Räumlichkeiten war aufgrund des irreversiblen Zustands nicht länger zu 
vertreten. Aushilfsweise konnten die Mitarbeitenden der Straßenreinigung EBL in einem 
Gebäude des Bereiches GMHL in der Hüxtertorallee 22 untergebracht werden. 

Der Ausweichstandort in der Hüxtertorallee 22 wird aktuell zwar 
mietfrei genutzt, stellt aber aufgrund seiner Lage, Größe und des 
baulichen Zustandes keine adäquate Lösung dar. Darüber hinaus 
ist das Dach undicht und Schimmelbildung hat bereits eingesetzt. 
Um die Mitarbeitenden der EBL zu schützen, wurde bereits ein HE-
PA-Filter zur Verbesserung der Luftqualität installiert und eine 
Fachfirma beauftragt, die offensichtlichen Durchfeuchtungsschä-
den zu beseitigen. 
Auch sind in der Unterkunft Hüxtertorallee nicht genug Flächen 
vorhanden, um alle Geräte der Innenstadt-Straßenreinigung unter-
stellen zu können. Bis zuletzt waren die Maschinen und Geräte des 
Sommer- und Winterdienstes der Innenstadtkolonne noch in der 
Mengstraße untergebracht. Durch den dortigen Zustand und die Tatsache, dass die Räum-
lichkeiten nicht mehr gefahrlos zu betreten waren, wurden diese nun in die Kanalstraße ver-
bracht. Alternative Unterstellmöglichkeiten sind aktuell nicht gegeben. 
 
Überlegungen, das Gebäude in der Hüxtertorallee trotz der ungünstigen Lage und beengten 
räumlichen Verhältnisse dauerhaft als Unterkunft für die Straßenreinigung zu nutzen, haben 
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sich zerstreut. Der Bereich Liegenschaft wird das Grundstück nicht abgeben, da die Überle-
gungen zur Umgestaltung des Kreisverkehrs darauf hinauslaufen, dass die Fläche des Grund-
stückes als zusätzliche Verkehrsfläche ausgezeichnet werden müsste. 

Eine durchaus überlegenswerte langfristige 
Alternative für die Straßenreinigung wäre ein Erwerb des Grundstückes in der Mengstraße, 
Abriss des Bestandsgebäudes und Neuerrichtung. Dieses Vorhaben wäre allerdings von Be-
ginn an risikobehaftet. Bestehende Rechtsstreitigkeiten, statische Herausforderungen durch 
angrenzende Gebäude, Nutzungskonflikte und eine Vielzahl weitere Unklarheiten führen 
nach heutiger Bewertung dazu, diese Option sehr kritisch zu sehen und nicht weiter als mit-
telfristig realisierbare Variante zu verfolgen. Sollte entgegen heutiger Einschätzung ein Neu-
bau in der Mengstraße zeitnah möglich und wirtschaftlich darstellbar sein, wären die EBL auf 
die Kanalstraße mind. als mittelfristige Interimslösung für einen Zeitraum von ca. 5 Jahren 
angewiesen.

Abgesehen von dieser eher theoretischen Option 
stellt die Kanalstraße die einzig realistische und 
unterjährig realisierbare Option für einen dauerhaften 
Hauptstandort der Straßenreinigung „Revier Innenstadt“
sowie des Winterdienstes dar. 

Team Straßenreinigung und Anforderungen

Das Team der Straßenreinigung (im Innenstadtbereich) besteht aktuell aus 15 ausschließlich 
männlichen Mitarbeitenden. Die Arbeitsstättenverordnung macht die verbindliche Vorgabe, 
bei der Errichtung einer Unterkunft eine Geschlechtertrennung zu berücksichtigen und so 
grundsätzlich auch Frauen das Angebot zu machen, in diesem Bereich zu arbeiten. Die EBL 
würden dies ausdrücklich begrüßen. 

Zur Umsetzung beschlossener Konzepte zum Winterdienst und Stadtsauberkeit werden be-
reits im Jahresverlauf 2024 mind. 10 zusätzliche Mitarbeitende benötigt. Der dafür zusätzli-
che Platzbedarf ist bei der Planung für die Kanalstraße bereits berücksichtigt. 
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Sowohl größentechnisch als auch ausstattungstechnisch ist der ehemalige Wertstoffhof-
Standort ideal geeignet für die Nutzungsbedürfnisse der EBL. Schüttrampen und Lagerflä-
chen mit entsprechender Betriebsgenehmigung sind dort bereits vorhanden. Diese werden 
benötigt, um dort die Kehrmaschine direkt und ohne Umladung in die Container zu entlee-
ren. Anderenfalls muss das Kehrgut des Öfteren gekippt werden, wobei Parkplätze blockiert 
werden, was auch regelmäßig Beschwerden nach sich zieht. Insgesamt erlaubt der Standort 
Kanalstraße eine wesentlich effizientere Tourenplanung und hinsichtlich der Lärmbelastung 
der Anwohner:innen eine deutlich schonendere Arbeitsverrichtung. Arbeitsbeginn im Be-
reich der Straßenreinigung ist ab 5:00 Uhr. Im Winterdienst sind im Einsatzfall Aktivitäten 
rund um die Uhr die Regel.
Die Anforderungen an eine Unterkunft der Straßenreinigung/des Winterdienstes im Bereich 
Innenstadt sind wie folgt zusammengefasst:

 Unmittelbare Altstadtnähe zwingend notwendig, andernfalls entstehen sehr lange An-
marschzeiten in die Reinigungsreviere oder Mitarbeitende und Geräte müssen aufwen-
dig hin und her transportiert werden

 Geräte und Maschinen müssen unmittelbar am Einsatzort verfügbar sein, dies gilt insbe-
sondere für den Winterdienst 

 Geeignete Möglichkeiten zum Kippen und Zwischenlagern
 Ausreichend Stellplatz & Lagerfläche für fahrende und nichtfahrende Gerätschaften und 

Betriebsmittel (Streumittel, Kraftstoffe)
 Gute Erreichbarkeit des Standortes und Parkmöglichkeiten für die Mitarbeitenden 
 Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung und des Gebäudeenergiegesetzes

Planung für Standort Kanalstraße

Die Entsorgungsbetriebe planen, auf dem Grundstück in der Kanalstraße eine Containerlö-
sung als eine dauerhafte Unterbringung für die Straßenreinigung im Bereich Innenstadt zu 
errichten. Da bei dieser Bauweise eine modulare Erweiterung jederzeit möglich ist, wäre ein 
derartiger Containerkomplex bereits für eine kurz- bis mittelfristige Nutzung wirtschaftlich 
realisierbar. Mit der Errichtung kann zeitnah begonnen werden, die Lösung ist vergleichswei-
se flexibel und erfüllt alle normativen Anforderungen. Dabei ist unter anderem die Einhal-
tung der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) sowie des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu 
beachten. Neben getrennten Schwarz-Weiß-Bereichen und Sozialbereichen für Männer und 
Frauen ist auch die Errichtung einer Solaranlage auf den Dächern der Container zwingend 
erforderlich. Im Zuge der Errichtung werden die Container dort als ein Gebäude definiert 
und fallen somit unter das GEG. 
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Auf dem Gelände in der Kanalstraße befindet sich noch die alte Schadstoffannahme des 
Wertstoffhofes. Sie kann für die Lagerung von Geräten und Kraftstoffen effektiv genutzt 
werden. 

        1: Büro für Teamleiter        
        2: Lager für Reinigungs-/Winterdienstgeräte
        3: Heizungsraum        
        4: Bereitstellung von Abfällen für den Abtransport zum Abfallwirtschaftszentrum
        5: geplante Fläche zur Ablagerung von Grünschnitt für Stadtgrün & Verkehr
        6: Neubau Containerunterkunft

Die gesamte Fläche in der Kanalstraße wird für folgende Bauten benötigt:
- 11 Container als Unterkunft für die Straßenreinigung. Darin enthalten sind Bespre-

chungs- und Aufenthaltsbereiche, Umkleiden (Schwarz-Weiß) sowie Sanitärbereiche 
jeweils für Damen und Herren, für mind. 25 Mitarbeitende

- Lagermöglichkeiten für die Entsorgung von Schüttgut inkl. Rampe  
- Lagermöglichkeiten für die Entsorgung von Grünschnitt für den Bereich Stadtgrün 

(bisher nur mündliche Absprache, Vertragsabschluss notwendig, Bereich wird zur 
Zwischenlagerung benötigt) 

Das Grundstück gehört der Hansestadt Lübeck und war bis April 2023 als Wertstoffhof-
Standort an die EBL verpachtet. Der Pachtvertrag wurde ab Mai 2023 durch einen unbefris-
teten Pachtvertrag mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten abgelöst.  

Im Zuge der kommunalen Wärmeplanung gibt es Überlegungen, die Altstadtinsel mit Fern-
wärme zu versorgen. Die Stadtwerke Lübeck haben dazu zwei potentielle Standorte für eine 
Großwärmepumpe vorgeschlagen: Ein möglicher Standort wäre der ehemalige Wertstoffhof 
in der Kanalstraße. Ein weiterer liegt weiter südlich. Aufgrund des relativ großen Platzbedar-
fes (ca. 500 m²) scheidet eine gemeinsame Nutzung aus. Aus Sicht der Stadtwerke wäre ne-
ben dem Ausweichstandort im Süden eine Fläche unmittelbar am ehemaligen Wertstoffhof 
gelegen ebenfalls denkbar. Insofern steht die beabsichtigte Nutzung durch die EBL den wei-
teren Überlegungen zur Wärmeplanung nicht im Wege.

1
2

3

4

5

6
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Zusammenfassung und Fazit

Die aktuelle Lage im Überblick: 
 Unterkunft in der Mengstraße 12-14 kann nicht mehr genutzt werden  starker 

Schimmelbefall, Putz fällt von der Geschossdecke aufgrund großer Wasserschäden im 
Gebäude 

 Unterkunft in der Hüxtertorallee 22 muss geräumt werden  Schimmelbildung er-
kennbar, Unterkunftssituation an der Grenze zum nicht mehr Tolerierbaren, Ausbes-
serungen durch Fachfirma und Hepa-Filter haben lediglich aufschiebende Wirkung

 Arbeitsstättenverordnung kann nicht eingehalten werden (Schwarz-Weiß-Trennung)
 Mengstraße 12-14 stellt langfristig eine theoretische, allerdings eine komplizierte und 

risikobehaftete Alternative dar  Keine Entlastung für die kurz-/mittelfristigen Be-
darfe

 Standort Kanalstraße ist für die EBL die beste und einzige kurzfristig verfügbare Nut-
zungsoption, die allen betrieblichen und logistischen Anforderungen gerecht wird. 
Zur Absicherung ist eine Anpassung des Pachtvertrages zwingend erforderlich.

 Nach eingehender Prüfung, Abfrage und Suche nach geeigneten Alternativen stellt die 
Kanalstraße die einzige kurzfristig verfügbare und entsprechend der betrieblichen An-
forderungen gestaltbare Nutzungsoption für die Straßenreinigung und den Winter-
dienst in der/rund um die Innenstadt dar. Langfristig ist sie als Dauerlösung für die 
Straßenreinigung und den Winterdienst im Revier Innenstadt von zentraler Bedeutung.

Umkleide/ Toi-
lette DamenUmkleide/ Toi-

lette Herren

Besprechungs- u. Auf-
enthaltsbereich

Aufteilung Neubau Containerunterkunft

TOP 5.1

102 von 106 in Zusammenstellung
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Bildmaterial Situation Mengstraße 12-14:

Außenansicht Mengstraße 12-14/Hinterhaus (Ein-
gangsbereich)

Küchen- und Aufenthaltsbereich Mengstraße 12-14 

Dachfläche Gebäude Mengstraße 12-14

TOP 5.1

103 von 106 in Zusammenstellung
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Bildmaterial Situation Hüxtertorallee 22:

Außenansicht Gebäude Hüxtertorallee

Innenansicht Hüxtertorallee 22

Anlagen:

Senator Ludger Hinsen

TOP 5.1

104 von 106 in Zusammenstellung
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Fraktion Unabhängige 
Volt-PARTEI 
in der Bürgerschaft 
der Hansestadt Lübeck

► Nr.  VO/2023/12775
öffentlich

Lübeck, 20.11.2023

Antrag 

Bearbeitung: Karoline Szampanska (E-Mail: karoline.szampanska@luebeck.de Telefon: 122-
1070)

Die Unabhängige Volt-PARTEI Antrag: Ehem. Priwall-Krankenhaus-
gelände der Grundstücks-Gesellschaft Trave übertragen
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

30.11.2023 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Antrag:
Das Grundstück des ehem. Krankenhausgeländes auf dem Priwall mit den darauf stehenden 
Gebäuden soll auf die Grundstücks-Gesellschaft Trave mbH übertragen werden, damit diese 
die dortigen Gebäude zu preisgünstigen Wohnungen entsprechend den Vorgaben der Stadt-
verwaltung umbauen kann. Diese Übertragung sollte als Kapitalerhöhung durch Sacheinlage 
bei der Grundstücks-Gesellschaft Trave mbH erfolgen.

Begründung:
Für die geplante Ausschreibung des Geländes gab es keine Interessenten. Offensichtlich 
sind die vielen Vorgaben für private Investoren unattraktiv. Aufgrund der exponierten Lage ist 
es dennoch wichtig, dass die Stadt die Vorgaben aufrechterhält. Mit der Einbringung des 
Grundstückes in die Trave GmbH im Wege einer Sacheinlage zur Kapitalerhöhung auf Basis 
einer belastbaren Bewertung der Immobilie wird die Gesellschaft finanziell gestärkt und da-
durch in die Lage versetzt leichter eine Finanzierung zum Umbau der ehemaligen Kranken-
hausgebäude zu erhalten. Gleichzeitig bleibt das Grundstück weiterhin im Besitz einer weit-
gehend städtischen Gesellschaft. Damit kann eine wirtschaftlich tragfähige Bebauung durch 
die städtische Wohnungsbaugesellschaft realisiert werden. Dies soll zügig erfolgen.
Anlagen:

                Vorsitzende/r
der Fraktion Unabhängige Volt-PARTEI

TOP 6.1

105 von 106 in Zusammenstellung
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Fraktion Unabhängige 
Volt-PARTEI 
in der Bürgerschaft 
der Hansestadt Lübeck

► Nr.  VO/2023/12772
öffentlich

Lübeck, 20.11.2023

Antrag 

Bearbeitung: Karoline Szampanska (E-Mail: karoline.szampanska@luebeck.de Telefon: 122-
1070)

Die Unabhängige Volt-PARTEI Antrag: Potentiale der Festen Feh-
marnbelt-Querung in Lübeck nutzen
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

30.11.2023 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Antrag:
Die Bauverwaltung wird beauftragt, die Auswirkungen der Hinterlandanbindung der FFBQ 
auf die Hansestadt Lübeck darzustellen. Dabei sind die stadträumlichen Auswirkungen ent-
lang der Bahntrasse fokussiert in den Blick zu nehmen und den sich ankündigenden Verfesti-
gungen von Barrieren langfristige Chancen zur Stadtentwicklung gegenüber zu stellen. 

Der Bericht ist bis März 2024 der Bürgerschaft vorzulegen. Dabei ist auch anzugeben, inwie-
weit und bis zu welchen Zeitpunkten eine aktive Mitwirkung der Stadt als Betroffene im Rah-
men übergeordneter Planungen möglich ist. Insbesondere auch, inwieweit Einflussnahmen 
auf den geplanten Verzicht der direkten Anbindung an die Orte entlang der Lübecker Bucht 
(Bäderbahn) noch möglich wären.
Begründung:
Durch die Vermehrung des Zugverkehrs aufgrund der FFBQ wird die Teilung der Stadt durch 
die Bahntrassen verfestigt. Dies wird durch die erforderlichen Lärmschutzwände noch ver-
stärkt. Neben dem notwendigen Schutz der Wohnbevölkerung sind innovative Lösungen der 
Stadtentwicklung zu konkretisieren, die Tunnel- und Deckellösungen überprüfen und Brü-
ckenschläge ermöglichen. 

Der Verzicht auf die Bäderbahn hat konkrete Auswirkungen auf das Mobilitätsverhalten von 
Pendlern aus und nach Lübeck. Der geplante Verzicht der Bäderbahn konterkariert die Be-
mühungen der Stadt zur Verkehrswende.
Anlagen:

                Vorsitzende/r
der Fraktion Unabhängige Volt-PARTEI

TOP 6.2

106 von 106 in Zusammenstellung
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